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Betreff: Gemeinde Dalaas; Umwidmung für Parkplatz im Bereich Sonnenkopf Talstation; UEP 

- abschließende Stellungnahme 

Bezug: Ansuchen der Gemeinde Dalaas vom 03.02.2023, Zl. 031-2/GemDa-1/2023 

Anlagen: 6 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Gemeinde Dalaas hat mit Eingabe vom 03.02.2023 um die Durchführung einer 

Umwelterheblichkeitsprüfung nach dem Raumplanungsgesetz für die Umwidmung von 

Teilflächen der Gst-Nrn 2124/1 und 2169/1, GB Dalaas im Ausmaß von 5100 m² von FF 

(ersichtlich gemacht als Wald) in „FS/Parkplatz Erholungs- und Sportanlage“ ersucht. Gleichzeitig 

sollen Flächen im Ausmaß von rund 1860 m² als Verkehrsflächen ausgewiesen werden. 

 

Im Zuge des Verfahrens zur Umwelterheblichkeitsprüfung wurden Stellungnahmen aus den 

Fachbereichen Raumplanung, Wasserwirtschaft, Wildbach- und Lawinenverbauung, Geologie, 

Forstwesen sowie Natur- und Landschaftsschutz eingeholt. 

 

Sachverhalt: 

Die Umwidmungsfläche befindet sich in Dalaas am südlichen Ufer der Alfenz auf Höhe der 

Talstation der Sonnenkopfbahn. Die Fläche liegt auf dem Schwemmkegel des 

Vermalentobelbaches und ist mit Schutzwald bestockt. Sie soll zukünftig als Parkplatz genutzt 

werden. Eine Zufahrt ist ausgehend von der Landesstraße L97 und der Arlberg-Schnellstraße S16 

vorhanden. 

Im Nahbereich verlaufen die Alfenz im Norden und der Vermalentobelbach im Osten. Als 

benachbarte Nutzungen sind neben der Talstation der Sonnenkopfbahn auch ein Restaurant und 

Sportgeschäft samt zugehöriger Parkplätze sowie eine Jausenstation und eine Bar vorhanden. 

Die Umwidmungsfläche befindet sich in der Roten Wildbach-Gefahrenzone des Vermalentobel, in 

einem Blauen Hinweisbereich „Forstlich-biologische Maßnahmen“ sowie randlich in der Gelben 



Seite 2 

Wildbach-Gefahrenzone des Vermalentobel und Braunen Hinweisbereichen mit den 

Hinterlegungen „Steinschlag“ und „Rutschung“. 

 

Beurteilung: 

Die gegenständliche Umwidmung kann aus raumplanungsfachlicher Sicht zur Kenntnis 

genommen werden. Weil der geplante Parkplatz von Wald umschlossen ist und die zu 

errichtenden künstlichen Böschungen eine verhältnismäßig geringe Höhe aufweisen, sind keine 

erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 

Von der Umwidmung sind keine besonders hochwertigen Naturgüter betroffen. Der Erhalt eines 

räumlich möglichst großen Gehölzbestandes zwischen der Alfenz und der Parkplatzfläche als 

Lebens- und Nahrungsraum sowie als Sichtschutz sollte jedoch unbedingt berücksichtigt werden. 

Im Hinblick auf die am Standort herrschenden Wildbachgefährdungen hat die mit der 

Umwidmung verbundene Rodung des Waldes negative Auswirkungen. Der Schutzwald am 

Schwemmkegel des Vermalentobelbaches hat eine mur- und geschiebeausfilternde Wirkung. 

Durch die Ausformung des geplanten Parkplatzes als ebene Fläche könnten die negativen 

Auswirkungen kompensiert werden. Dabei ist unbedingt auf eine erosionssichere Ausführung der 

talseitigen Böschung des Parkplatzes zu achten. Weil Katastrophenereignisse beim 

Vermalentobel in den Wintermonaten weniger wahrscheinlich sind, wird eine Nutzung als 

Winterparkplatz als vertretbar beurteilt. Auf das Beschädigungsrisiko des Parkplatzes bei vor 

allem im Sommer möglichen Hochwasserereignissen wird aber hingewiesen. 

 

Fazit: 

Die Umwidmungsfläche liegt in einem von Naturgefahren bedrohten Bereich. Die Gefahren 

werden aber als in den Wintermonaten beherrschbar eingeschätzt. Vor Beginn der Detailplanung 

sollte ein Vertreter der Abteilung Wasserwirtschaft sowie ein Vertreter der Wildbach- und 

Lawinenverbauung zur Abstimmung der notwendigen Böschungsbauwerke entlang der Alfenz 

konsultiert werden. Unter der Voraussetzung der Nutzung ausschließlich als Winterparkplatz sind 

dann keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

 

Das Ergebnis stützt sich im Wesentlichen auf das durchgeführte Ermittlungsverfahren und die 

eingeholten Stellungnahmen und Gutachten, welche im Anhang mit dem Ersuchen um 

Kenntnisnahme und Beachtung übermittelt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für die Vorarlberger Landesregierung  

im Auftrag  

 

 

 

gez. Ing Andreas Grabher 
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Nachrichtlich an: 

1. Abt. Raumplanung und Baurecht (VIIa), Intern 

2. Abt. Wasserwirtschaft (VIId), Intern 

3. Forsttechnischer Dienst für Wildbach und Lawinenverbauung - Gebietsbauleitung 

Bludenz, Oberfeldweg 6, 6700 Bludenz, E-Mail: gbl.bludenz@die-wildbach.at 

4. Abt. Forstwesen (Vc), Intern 

5. Bezirkshauptmannschaft Bludenz, Abt. II - Wirtschaft und Umweltschutz (BHBL-II), Intern 

 

 

 




